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1 Einleitung 

Gasnetzbetreiber gewähren Netzkunden im Rahmen von Ein-/Ausspeise- bzw. Lieferanten-
rahmenverträgen Zugang zu ihren Netzen. Marktgebietsverantwortliche bieten Bilanzkreis-
verantwortlichen ihre Dienstleistungen im Rahmen des Bilanzkreismanagements an und re-
geln dies insbesondere im Bilanzkreisvertrag. Dabei ist der Gasnetzbetreiber bzw. Marktge-
bietsverantwortliche einem Kreditrisiko ausgesetzt, das durch mögliche Forderungsausfälle 
fakturierter, rechtlich begründeter Forderungen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Zah-
lungsunwilligkeit eines oder mehrerer Netzkunden entstehen kann.  

Netzkunden eines Gasnetzbetreibers im Sinne dieses Leitfadens sind alle Transportkunden, 
die einen Ein-/Ausspeise- bzw. Lieferantenrahmenvertrag abgeschlossen haben. Des Weite-
ren zählen Bilanzkreisverantwortliche zu den Netzkunden im Rahmen dieses Leitfadens. 
Dem Marktgebietsverantwortlichen obliegt die Bilanzierung von Gasmengen des Bilanzkreis-
verantwortlichen. Aus dem bilanziellen Ungleichgewicht sowie ggf. der Erhebung weiterer 
Entgelte können Forderungen des Marktgebietsverantwortlichen gegenüber dem Bilanzkreis-
verantwortlichen resultieren, so dass der Marktgebietsverantwortliche einem Kreditrisiko aus-
gesetzt ist.  

Dieser Leitfaden beschreibt die Vorgehensweise für Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsver-
antwortliche bei der Behandlung von Sicherheitsleistungen bzw. Vorauszahlungen (vgl. Kapi-
tel 3) und den Prozess der Kostenanerkennung und -erstattung im Falle von Forderungsaus-
fällen (vgl. Kapitel 4). 

Ziel des Leitfadens ist es aufzuzeigen, welche Möglichkeiten Gasnetzbetreiber bzw. Marktge-
bietsverantwortliche besitzen, möglichen Zahlungsauffälligkeiten von Transportkunden bzw. 
Bilanzkreisverantwortlichen entgegenzuwirken. Ist die kaufmännische Sorgfaltspflicht vom 
Gasnetzbetreiber erfüllt und hinreichend dokumentiert, werden die dem Gasnetzbetreiber 
entstehenden Kosten aus tatsächlichen Forderungsausfällen im Rahmen der Anreizregulie-
rung zeitnah anerkannt und erstattet, soweit diese Kosten über die im Ausgangsniveau der 
Erlösobergrenze hierfür enthaltenen Wertansätze hinausgehen. Ist die kaufmännische Sorg-
faltspflicht vom Marktgebietsverantwortlichen erfüllt und hinreichend dokumentiert, werden 
die dem Marktgebietsverantwortlichen entstehenden Kosten aus tatsächlichen Forderungs-
ausfällen auf das Regel- und Ausgleichsenergieumlagekonto umgelegt.  

Der vorliegende Leitfaden fokussiert auf die oben stehenden Vertragsbeziehungen eines 
Gasnetznetzbetreibers bzw. Marktgebietsverantwortlichen mit Transportkunden bzw. Bilanz-
kreisverantwortlichen. Auf eine explizite Behandlung weiterer Netzkunden, beispielsweise 
nachgelagerte Gasnetzbetreiber des Gasnetzbetreibers, wird im Rahmen des Leitfadens ver-
zichtet. Es bleibt dem Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortlichen freigestellt, weite-
re Prüfungsschritte gegenüber Netzkunden zur Verhinderung von Forderungsausfällen 
durchzuführen.  
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Dieser Leitfaden tritt mit der Änderungsfassung der Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen vom 30. Juni 2011 am 
1. Oktober 2011 in Kraft. Die nachstehenden Regelungen sind von den Gasnetzbetreibern 
und Marktgebietsverantwortlichen nach Maßgabe des § 3 der Kooperationsvereinbarung an-
zuwenden. 

2  Ausgangssituation 

In § 4 Abs. 1 Nr. 13 bzw. Abs. 2 Nr. 9 der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) ist geregelt, 
dass in den allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ein- oder Ausspeiseverträge bzw. für 
Bilanzkreisverträge Mindestangaben über die Voraussetzungen für die Erhebung einer Si-
cherheitsleistung in begründeten Fällen enthalten sein müssen. Diese allgemein gehaltene 
Vorschrift wird in diesem Leitfaden näher beschrieben.  

Die Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortlichen unterstützen ausdrücklich den 
Markteintritt neuer Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlicher im Sinne eines diskrimi-
nierungsfreien und liquiden Marktes. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur (BNetzA) 
steht dem die Einholung einer Sicherheitsleistung aufgrund einer pauschalierten, ex-ante 
Bonitätsprüfung, eine damit verbundene Ermittlung des Kreditlimits eines Transportkunden 
bzw. Bilanzkreisverantwortlichen sowie das alternative Verfahren einer Forderungsausfallver-
sicherung entgegen. Dementsprechend sind diese Prüfungs- und Prozessschritte nicht Ge-
genstand des Leitfadens. In Kapitel 3.1 sind die begründeten Fälle aufgeführt, in denen der 
Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche zur Einholung einer Sicherheitsleistung 
berechtigt ist.  

Innerhalb eines Ein-/Ausspeise- bzw. Lieferantenrahmenvertragsverhältnisses sind der jewei-
lige Gasnetzbetreiber und der Transportkunde Vertragspartner. Der Gasnetzbetreiber ist da-
bei einem Kreditrisiko ausgesetzt. Dieses Risiko entsteht, wenn der Gasnetzbetreiber den 
vertraglich vereinbarten Netzzugang gewährt und die Kapazität bzw. Netznutzung bereitstellt, 
der Transportkunde seiner Verpflichtung zur Zahlung der Kapazitäts-/Netzentgelte jedoch 
nicht nachkommt. Das Kreditrisiko besteht insbesondere, da zwischen der Leistungserbrin-
gung des Gasnetzbetreibers und der daraus resultierenden Zahlungsverpflichtung des 
Transportkunden eine zeitliche Differenz entsteht. Diese ergibt sich zum Beispiel aus  

• nachmonatlichen Abrechnungen, 

• Spitzabrechnungen zum Ende einer Abrechnungsperiode,  

• Einräumungen von Zahlungszielen oder  

• Anwendungen von Mahnfristen.  

Darüber hinaus werden Ein-/Ausspeise- bzw. Lieferantenrahmenverträge zwar auf monatli-
cher Basis abgerechnet, allerdings haben diese Verträge in der Regel deutlich längere oder 
sogar unbefristete Laufzeiten. Somit kommt es zunächst zu einer kontinuierlichen Leistungs-
erbringung durch den Gasnetzbetreiber, auch dann, wenn es erste Anzeichen von Zahlungs-
schwierigkeiten mit einem Transportkunden gibt. 
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Innerhalb eines Bilanzkreisvertrages sind der jeweilige Marktgebietsverantwortliche und der 
Bilanzkreisverantwortliche Vertragspartner. Der Marktgebietsverantwortliche ist dabei einem 
Kreditrisiko ausgesetzt. Dieses Risiko ergibt sich insbesondere, wenn der Bilanzkreisverant-
wortliche seinen Bilanzkreis unterspeist, d.h. die dem Bilanzkreis entnommene Menge dauer-
haft höher ist als die eingebrachte. In diesem Fall entsteht dem Marktgebietsverantwortlichen 
eine Forderung aus der Bereitstellung von Regel- und Ausgleichsenergie, die im Rahmen der 
Bilanzkreisabrechnung gegenüber dem Bilanzkreisverantwortlichen durchzusetzen ist. 

3 Begründete Fälle und Sicherheitsleistung 

3.1 Begründete Fälle zur Einholung einer Sicherheitsleistung 

Der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche kann in begründeten Fällen auf Basis 
einer jeweiligen Einzelfallprüfung für alle Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung zum Trans-
portkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen die Leistung einer angemessenen Sicherheits-
leistung oder einer Vorkasse – im Nachfolgenden Vorauszahlung genannt – verlangen.  

Ein begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn 

1. der Transportkunde bzw. Bilanzkreisverantwortliche mit einer fälligen Zahlung1 in Verzug 
geraten ist und auch auf ausdrückliche Aufforderung nicht gezahlt hat („Zahlungsverzug“), 

2. gegen den Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen wegen Geldforderungen (§§ 803 - 882a ZPO) eingeleitet sind („Zwangsvoll-
streckung“), 

3. ein nicht offensichtlich unbegründeter Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen vorliegt („Insol-
venzverfahren“).  

Darüber hinaus kann der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche die Leistung 
einer angemessenen Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung verlangen, wenn aufgrund ei-
ner über den Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen eingeholten Auskunft einer 
allgemein im Geschäftsleben anerkannten Auskunftei die begründete Besorgnis besteht, 
dass er den Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nicht nachkommen wird („begründe-
te Besorgnis“). Voraussetzung ist, dass der Transportkunde bzw. Bilanzkreisverantwortliche 
dies nicht innerhalb von 5 Werktagen durch einen geeigneten Nachweis seiner Bonität wie 
z.B. aktueller Geschäftbericht, Handelsregisterauszug und ggf. weitergehende aktuelle boni-
tätsrelevante Informationen entkräftet. Die Daten und die wesentlichen Inhalte der Auskunft, 
auf denen die begründete Besorgnis beruht, sind dem Transportkunden bzw. Bilanzkreisver-
antwortlichen durch den Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortlichen mit der Anfor-
derung der Sicherheitsleistung vollständig offen zu legen. Da in diesem Fall keine Verpflich-
tung für den Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortlichen zur Prüfung besteht, ent-
steht auch dem Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortlichen, der keine Prüfung 

                                                
1 „fällige Forderungen“ werden in Kapitel 3.4 erster Unterpunkt näher ausgeführt. 
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durchführt, kein Nachteil bei der Anerkennung von Forderungsausfällen durch die Regulie-
rungsbehörden. Die Einhaltung der kaufmännischen Sorgfaltspflicht des Gasnetzbetreibers 
bzw. Marktgebietsverantwortlichen bleibt in diesem Fall gewahrt. 

3.2 Anforderungen an Sicherheitsleistungen 

Sicherheitsleistungen sind Bankgarantien bzw. -bürgschaften, Unternehmensgarantien bzw. 
-bürgschaften, z.B. Patronats- und Organschaftserklärungen, sowie Hinterlegungen von Geld 
oder Wertpapieren. Die Auswahl der Art der Sicherheitsleistung obliegt dem Transportkunden 
bzw. Bilanzkreisverantwortlichen. Außerdem kann der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebiets-
verantwortliche Barsicherheiten bzw. Guthabenverpfändung akzeptieren. Die Art der Sicher-
heitsleistung sollte im Vorfeld zwischen dem Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortli-
chen und dem Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen abgestimmt sein. Der 
Transportkunde bzw. Bilanzkreisverantwortliche ist berechtigt, die Sicherheitsleistung durch 
eine Vorauszahlung abzuwenden.  

Die Sicherheitsleistung ist innerhalb von 10 Werktagen nach ihrer Anforderung vom Trans-
portkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen an den Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsver-
antwortlichen zu leisten. Die 10 Werktage schließen die in Kapitel 3.1 eingeräumten Fristen 
zum Nachweis der Bonität durch den Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen ein. 
Sollte die Sicherheitsleistung in Anspruch genommen werden, kann der Gasnetzbetreiber 
bzw. Marktgebietsverantwortliche den in Anspruch genommenen Teil der Sicherheitsleistung 
nachfordern („Wiederauffüllen“). Dieses Wiederauffüllen hat durch den Transportkunden bzw. 
Bilanzkreisverantwortlichen ebenfalls innerhalb der oben genannten Frist zu erfolgen.  

Die Bürgschaft oder Garantieerklärung ist auf erstes Anfordern zu zahlen und hat generell 
den Verzicht auf die Einreden der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit 
zu enthalten, soweit es sich nicht um unstrittige oder rechtskräftig festgestellte Forderungen 
handelt. Sie muss mindestens für 12 Kalendermonate gültig sein, soll aber maximal bis zum 
Ende der Vertragslaufzeit und die beiden der Vertragslaufzeit unmittelbar folgenden Monate 
gültig sein.  

Weitere Anforderungen an die einzelnen Arten der Sicherheitsleistungen sind nachfolgend 
definiert: 

• Banksicherheiten sind in Form einer unbedingten, unwiderruflichen und selbstschuld-
nerischen Bankbürgschaft bzw. Bankgarantie zu leisten. Das Kreditinstitut, das die Si-
cherheitsleistung ausstellt, muss mindestens ein Standard & Poor’s Langfrist-Rating von 
A- bzw. ein Moody’s Langfrist-Rating von A3 aufweisen, oder dem deutschen Sparkas-
sen- bzw. Genossenschaftssektor angehören. 

• Für Unternehmensgarantien und Bürgschaften gilt, dass das Unternehmen, das die Si-
cherheitsleistung leistet, mindestens ein Standard & Poor’s Langfrist-Rating von BBB-, ein 
Moody’s Langfrist-Rating von Baa3 oder einen Bonitätsindex von Creditreform nicht 
schlechter als 250 Punkte aufweist. Weiterhin darf die Höhe der Unternehmensgarantie 
oder Bürgschaft 10 Prozent des haftenden Eigenkapitals nicht übersteigen. Dies ist durch 
den Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen gegenüber dem Gasnetzbetreiber 
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bzw. Marktgebietsverantwortlichen mit der Beibringung der Sicherheitsleistung nachzu-
weisen. 

• Im Falle von Barsicherheiten sind diese durch Einzahlung auf ein vom Gasnetzbetreiber 
bzw. Marktgebietsverantwortlichen benanntes Konto zu leisten. Sie werden zu dem von 
der Deutschen Bundesbank am ersten Bankentag des Rechnungsmonats bekanntgege-
benen Basiszinssatz verzinst. Alternativ ist auch eine Guthabenverpfändung eines vom 
Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen geführten Kontos zugunsten des Gas-
netzbetreibers bzw. Marktgebietsverantwortlichen möglich. 

Die Möglichkeit der Vorauszahlung soll den Gasnetzbetreiber in der Weise vom dem ihm ent-
stehenden Risiko gemäß Kapitel 2 freistellen, dass die vom Gasnetzbetreiber erbrachten 
Leistungen bereits vor dem Leistungszeitraum ausgeglichen werden. Somit wären beispiels-
weise bei monatlicher Rechnungslegung des Gasnetzbetreibers die jeweiligen Entgelte be-
reits vor dem Leistungsmonat durch den Transportkunden zu begleichen. 

3.3 Angemessene Höhe einer Sicherheitsleistung 

3.3.1 Bestimmung der Sicherheitsleistung für Transportkunden 

Die Höhe einer Sicherheitsleistung beträgt das Doppelte der durchschnittlichen Kapazitäts-
entgeltforderungen bzw. Netzentgeltforderungen pro Monat der letzten 12 Monate. Für einen 
Zeitraum der Netznutzung, der weniger als 12 Monate beträgt, wird dieser Zeitraum der Be-
rechnung der Sicherheitsleistung zugrunde gelegt. Hat ein Transportkunde mehrere Ein-
/Ausspeise- bzw. Lieferantenrahmenverträge mit dem Gasnetzbetreiber abgeschlossen, ist 
für die gesamte Vertragsbeziehung die Sicherheitsleistung zu bestimmen.  

Für Vertragsbeziehungen mit Neukunden kann der Gasnetzbetreiber die Ermittlung der Si-
cherheitsleistung (2-Monatswert) auf Basis der ihm vorliegenden Informationen, wie bei-
spielsweise die vertraglich vereinbarte Anschlusskapazität, die Leistungserwartung oder den 
Verbrauch durchführen. Nach Aufnahme der Vertragsbeziehung muss der Gasnetzbetreiber 
den ermittelten Wert der Sicherheitsleistung des Neukunden auf Grundlage der erfolgten Ab-
rechnungen überprüfen. 

3.3.2 Bestimmung der Sicherheitsleistung für Bilanzkreisverantwortliche 

Bei der Ermittlung der Höhe der Sicherheitsleistung ist zunächst zwischen Bilanzkreisverant-
wortlichen mit bestehendem Bilanzkreisvertrag und Neukunden zu unterscheiden.  

Hat ein Bilanzkreisverantwortlicher mehrere Bilanzkreisverträge mit dem Marktgebietsverant-
wortlichen abgeschlossen, ist für die gesamte Vertragsbeziehung die Sicherheitsleistung zu 
bestimmen.  

Bei bestehenden Bilanzkreisverträgen bestimmt der Marktgebietsverantwortliche die Sicher-
heitsleistung aus der durchschnittlichen monatlichen zuzüglich der maximalen monatlichen 
Forderungshöhe aus den Bilanzkreisabrechnungen der letzten 12 Monate gegenüber dem 
einzelnen Bilanzkreisverantwortlichen. Damit ist zum einen sichergestellt, dass saisonale 
Schwankungen, die die Inanspruchnahme von Regel- und Ausgleichsenergie bestimmen 
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können, Einfluss auf die Ermittlung der Sicherheitsleistung finden. Zum anderen führt die sys-
tematische Unterspeisung eines Bilanzkreises sachgerecht zu einer höheren Sicherheitsleis-
tung im Vergleich zu einem Bilanzkreis, der ausgeglichen geführt wird. 

Für alle im Geschäftsverlauf neu abgeschlossenen Bilanzkreisverträge kann mangels Vorlie-
gen von Daten aus den zurückliegenden 12 Monaten zunächst keine Sicherheitsleistung mit 
Hilfe des historischen Ansatzes ermittelt werden. Daher ist zunächst eine fiktive Sicherheits-
leistung anzusetzen. Diese entspricht dem Wert desjenigen Bestands-Bilanzkreisverantwort-
lichen, der die untere Drittelgrenze der von der Forderungshöhe absteigend sortierten durch-
schnittlichen monatlichen Forderungen zuzüglich der maximalen monatlichen Forderung der 
letzten 12 Monate markiert.  

Die für Neukunden ermittelte Höhe der Sicherheitsleistung ist ggf. anzupassen, sofern der 
angesetzte Wert nicht der tatsächlichen Forderungshöhe aus der Führung des Bilanzkreises 
entspricht. 

Übernimmt ein Bilanzkreisverantwortlicher (Rechnungsbilanzkreisverantwortlicher) die wirt-
schaftliche Verantwortung für die Ungleichgewichte im Bilanzkreis eines anderen Bilanzkreis-
verantwortlichen, so besteht dessen Sicherheitsleistung aus der Summe der Einzelrisiken 
aller seinem Bilanzkreis zugeordneten Bilanzkreise und den Risiken seiner eigenen Bilanz-
kreise. Für Bilanzkreisverantwortliche, deren Bilanzkreise einem Rechnungsbilanzkreis zuge-
ordnet sind, sind entsprechend keine Sicherheitsleistungen zu ermitteln. 

3.4 Inanspruchnahme einer Sicherheitsleistung 

Der Gasnetzbetreiber bzw. der Marktgebietsverantwortliche kann eine Sicherheitsleistung  
des Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen in Anspruch nehmen. Für eine Inan-
spruchnahme gelten die folgenden Bedingungen: 

• Vorliegen einer fakturierten, rechtlich begründeten, fälligen Forderung gegenüber dem 
Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen und  

• Nichtbegleichung der Forderung innerhalb einer angemessenen Frist trotz erfolgter Mah-
nung. 

3.5 Konsequenzen bei Verweigerung einer Sicherheitsleistung bzw. Vorauszahlung 

Der Gasnetzbetreiber bzw. der Marktgebietsverantwortliche ist berechtigt, den jeweiligen Ver-
trag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der Transportkunde bzw. Bilanzkreisverant-
wortliche die Sicherheitsleistung nicht rechtzeitig oder nicht in der erforderlichen Qualität und 
Ausstattung einbringt oder die Vorauszahlung nicht rechtzeitig leistet.  

Dies gilt entsprechend, wenn die vom Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen ge-
leistete Sicherheitsleistung nachträglich nicht mehr den Anforderungen entspricht und der 
Transportkunde bzw. Bilanzkreisverantwortliche nicht innerhalb von 10 Werktagen nach Auf-
forderung eine Ersatz-Sicherheitsleistung stellt. Vor Aussprache der Kündigung empfiehlt es 
sich, dass der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche die zuständige Regulie-
rungsbehörde schriftlich über die anstehende Kündigung informiert.  
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Nach erfolgter Kündigung hat der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche die 
zuständige Regulierungsbehörde in Textform darüber zu informieren.  

3.6 Rückgabe einer Sicherheitsleistung bzw. Wegfall der Vorauszahlungsregelung 

Der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche hat das Fortbestehen eines begrün-
deten Falls nach Kapitel 3.1 erstmalig nach einem Jahr, danach jeweils halbjährlich zu über-
prüfen. Die Sicherheitsleistung ist zurückzugeben bzw. die Verpflichtung zur Vorauszahlung 
aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen entfallen sind.  

Das Ergebnis der Überprüfung teilt der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche 
dem Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen mit. Im Falle des Fortbestehens eines 
begründeten Falls, wird dem Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen die von die-
sem zu erfüllenden Voraussetzungen für eine Rückgabe der Sicherheitsleistung mitgeteilt. 

Der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche hat die Sicherheitsleistung an den 
Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen mit vollständiger Abwicklung des jeweili-
gen Vertrages zurückzugeben.  

Es besteht die Möglichkeit, die Rückgabe einer Sicherheitsleistung auszusetzen, sofern der 
Transportkunde bzw. Bilanzkreisverantwortliche eine Fortführung der Sicherheitsleistung 
beim Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortlichen wünscht. 

Soweit der realisierbare Wert aller Sicherheitsleistungen den 2-Monatswert nach Kapitel 3.3.1 
bzw. den Wert der Sicherheitsleistung bei Bilanzkreisverantwortlichen nach Kapitel 3.3.2 nicht 
nur vorübergehend übersteigt, hat der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche 
den entsprechenden Anteil der Sicherheitsleistung zurückzugeben. Sollten mehrere Sicher-
heitsleistungen vorhanden sein, steht dem Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortli-
chen das Recht zu, eine der geleisteten Sicherheitsleistungen auszuwählen und zurückzuge-
ben.  

Darüber hinaus prüft der Gasnetzbetreiber mindestens einmal jährlich, ob die Sicherheitsleis-
tung den 2-Monatswert nach Kapitel 3.3.1 des Transportkunden bzw. die Höhe der Sicher-
heitsleistung bei Bilanzkreisverantwortlichen nach Kapitel 3.3.2 entspricht. Ergibt vorgenannte 
Prüfung eine Untersicherung, kann der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortliche 
eine Erhöhung der Sicherheitsleistung verlangen. 

Der Transportkunde bzw. Bilanzkreisverantwortliche kann eine Einstellung der Vorauszah-
lungsregelung frühestens nach einem Jahr fordern, sofern in diesem Zeitraum die Zahlungen 
fristgerecht eingegangen sind. 

3.7 Prozessschaubild zu einem möglichen Eskalationsmechanismus 

Im nachfolgenden Prozessschaubild ist ein möglicher Eskalationsmechanismus in Abhängig-
keit vom jeweiligen Einzelfall im Falle eines Zahlungsverzuges vom erstmaligen Zahlungsver-
zug des Transportkunden bzw. Bilanzkreisverantwortlichen bis zur Kündigung des Ein-/Aus-
speise-, Lieferantenrahmen- bzw. Bilanzkreisvertrages skizziert:  
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4 Kostenanerkennung für Gasnetzbetreiber bzw. Kostenumlage für Markt-

gebietsverantwortliche 

4.1 Allgemeines 

Forderungsausfälle inkl. Zinsausfälle gelten in voller Höhe als anerkennungsfähige bzw. um-
lagefähige Kosten vorbehaltlich einer Einzelprüfung der Feststellung der zuständigen Regu-
lierungsbehörde. Forderungsausfälle werden dem Gasnetzbetreiber bzw. Markgebietsver-
antwortlichen von den Regulierungsbehörden anerkannt, soweit der Gasnetzbetreiber bzw. 
Markgebietsverantwortliche seiner kaufmännischen Sorgfaltspflicht unter Berücksichtigung 
dieses Leitfadens nachgekommen ist. Der Gasnetzbetreiber bzw. Marktgebietsverantwortli-
che hat bei etwaigen Rückständen umgehend die vertraglichen Sicherungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen. Zudem sind offene Forderungen konsequent – auch gerichtlich – einzufor-
dern. 

Eine Forderung kann dann als Forderungsausfall geltend gemacht werden, wenn die Beitrei-
bung des konkreten Forderungsbetrages erfolglos abgeschlossen wurde. Sofern, beispiels-
weise nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens, die Forderung zu einem späteren Zeitpunkt 
in Gänze oder in Teilen beglichen wird, ist dies im Rahmen der Kostenanerkennung als Er-
trag gegenzurechnen. 

4.2 Kostenanerkennung für Gasnetzbetreiber im Rahmen der Anreizregulierungsver-

ordnung (ARegV) 

Die Anerkennung von Kosten für Forderungsausfälle, die über die hierfür im Ausgangsniveau 
der Erlösobergrenze enthaltenen Wertansätze hinausgehen, erfolgt über das Regulierungs-
konto. Der Netzbetreiber hat entsprechende Forderungsausfälle zu dokumentieren. Im letzten 
Jahr der Regulierungsperiode erhält der Gasnetzbetreiber einen Bescheid, in dem der für die 
vorangegangenen Kalenderjahre aufgelaufene kumulierte Saldo des Regulierungskontos 
festgestellt wird.  

4.3 Kostenumlage für Marktgebietsverantwortliche 

Da der Marktgebietsverantwortliche im Vergleich zum Gasnetzbetreiber im Rahmen der Bi-
lanzkreisabrechnung mögliche Forderungsausfälle nicht über das Regulierungskonto abwi-
ckeln kann, erscheint eine wirkungsgleiche Kostenanerkennungsregelung für die Marktge-
bietsverantwortlichen sinnvoll. 

Forderungsausfälle, die aus dem Bilanzkreisvertrag gegenüber dem Bilanzkreisverantwortli-
chen entstehen, werden auf das Regel- und Ausgleichsenergieumlagekonto gebucht.  

Entsprechende Forderungsausfälle werden durch den Marktgebietsverantwortlichen doku-
mentiert und im Rahmen der Regel- und Ausgleichsenergieumlage gegenüber der BNetzA 
angezeigt. 

 

 


